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Maskenpflicht an Schulen 

 
 
Sehr geehrte Frau Helfrecht,  

 

Herr Staatsminister Prof. Dr. Piazolo lässt Ihnen für Ihre Nachricht vom 

27. Oktober 2020 danken. Ihre E-Mail wurde zur Bearbeitung an das zu-

ständige Referat im Hause weitergeleitet. Gerne dürfen wir Ihnen hierzu 

Folgendes mitteilen: 

 

Die aktuelle Situation rund um das Corona-Virus ist durch eine hohe Dy-

namik geprägt. Momentan erreicht uns entsprechend eine Vielzahl von 

Briefen und E-Mails mit Fragen, Sorgen und Vorschlägen, die im Zusam-

menhang mit der Situation an den Schulen stehen. Wir sind sehr dankbar 

für Ihre Hinweise und Anregungen und beziehen diese gerne in unsere 

Überlegungen ein. 

 

Der Rahmen-Hygieneplan für das Schuljahr 2020/2021 (abrufbar unter 

https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7061/neuer-rahmen-

hygieneplan-fuer-schulen-liegt-vor.html) wurde in enger Abstimmung mit 

dem Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege auf Grund-

lage von § 18 Abs. 1 Satz 2 der 8. Bayerischen Infektionsschutzmaßnah-
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menverordnung (8. BayIfSMV) ausgearbeitet. Anlässlich Ihrer Anfrage dür-

fen wir auf die detaillierten Ausführungen in Nr. III. 1. (Unterrichtsbetrieb im 

November 2020) und Nr. III. 6. (Besondere Regelungen zum Tragen einer 

Mund-Nasen-Bedeckung (MNB)), insbesondere Nr. III. 6.7, verweisen. Da-

nach soll u.a. bei beistehender Maskenpflicht auch während des Unter-

richts für ausreichende Tragepausen bzw. Erholungsphasen gesorgt wer-

den. 

 

Wir haben zudem alle wichtigen Informationen zum Schulbetrieb auf unse-

rer Homepage zusammengefasst, die ständig aktualisiert wird. Hier finden 

Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen, Informationen zu den aktuellen 

Entwicklungen, aber auch Hilfsangebote: www.km.bayern.de. 

 

Für Rückfragen steht Ihnen auch die „Corona-Hotline“ der Bayerischen 

Staatsregierung unter der Nummer 089/122 220 (Montag bis Freitag 

8.00 Uhr bis 18.00 Uhr, Samstag 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr) bzw. die Hotline 

des Staatsministeriums unter 089/54029986 (Montag bis Freitag 8.00 Uhr 

bis 18.00 Uhr, Samstag 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr) zur Verfügung. 

 

Wir würden uns freuen, wenn wir Ihnen weiterhelfen konnten, und wün-

schen Ihnen persönlich alles Gute und vor allem Gesundheit. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Bernhard Butz 

Leitender Ministerialrat 
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